
Gemeindeverwaltung 
Präsidiales 
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Bauausschreibungen 
 
Bauherr: Ferenc und Petra Libor, Steinmürlistr. 67, 8953 Dietikon 
Projektverfasser: Thalmann Steger Architekten, Landstr. 177, 5430 Wettingen 
Objekt: Neubau Einfamilienhaus, Wibergstr., Kat. Nr. 1722, Zone W1.6 
 

Planauflage 
Die Pläne liegen in der Gemeindeverwaltung, Abteilung Präsidiales,  
1. Stock, während 20 Tagen vom Datum der Ausschreibung an, zur Einsicht 
auf. 
 

Rechtsbehelf 
Begehren um Zustellung von baurechtlichen Entscheiden sind innert 20 Tagen, 
von der Ausschreibung an gerechnet, beim Gemeinderat, Postfach 131, 8954 
Geroldswil, schriftlich einzureichen. E-Mails erfüllen die Anforderungen der 
Schriftlichkeit nicht. Wer das Begehren nicht innert dieser Frist stellt, hat das 
Rekursrecht verwirkt. Die Rekursfrist läuft ab Zustellung des Entscheiden (§§ 
314-316 PBG). Für die Zustellung des baurechtlichen Entscheides wird eine 
Gebühr von pauschal Fr. 50.00 verlangt.  
 
Geroldswil, 20. Januar 2012 Gemeinderat Geroldswil 

 
 
 

 


